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Autoparkierung und Schneeräumung 

 

Fahrzeuge, die auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkiert 

werden, stören die Winterdienstarbeiten (pfaden, sanden 

und salzen) und laufen zudem Gefahr, durch die Winter-

dienstgeräte beschädigt zu werden. Allfällige Schäden, die 

durch solche Kollisionen entstehen, sind vom Fahrzeughalter 

selbst zu tragen. Strassen, auf welchen das Pfaden durch 

abgestellte Fahrzeuge erschwert wird, werden nicht 

geräumt. Fahrzeughalter, die über keine Garage verfügen, 

sollen sich daher während des Winters einen Parkplatz auf 

privatem Grund und Boden sichern. 

 

Eine Bitte an Haus- und Garagenbesitzer. 

 

Es kommt leider immer wieder vor, dass der Schnee aus 

Einfahrten oder Vorgärten auf die Strasse oder das Trottoir 

abgelagert wird. Dieses Vorhaben behindert den öffentlichen 

Strassenverkehr und ist daher unzulässig. Schnee kann auch 

in grösseren Mengen ohne Nachteil in den Gärten abgelagert 

werden. 

 

Wir bitten höflich, diesen Aufruf zu beachten und danken für 

Ihr Verständnis. 
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